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205 . Bundesgesetz: Änderung des Wehrgesetzes 1978
(NR: GP XVII AB 878 S. 98. BR: AB 3660 S. 514.)

206 . Verordnung: Pauschalierung der Aufwandersätze im Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof
207. Kundmachung: Aufhebung der Kundmachung des Landeshauptmannes von Salzburg über die

Höchstzahl von für das Betreiben des Platzfuhrwerks-Gewerbes zuzulassenden
Kraftfahrzeugen in den Gemeinden Anif, St. Johann im Pongau und Zell am See
durch den Verfassungsgerichtshof

205. Bundesgesetz vom 5. April 1989, mit
dem das Wehrgesetz 1978 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Wehrgesetz 1978, BGBl. Nr. 150, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 342/
1988, wird wie folgt geändert:

Artikel I

§ 6 Abs. 5 lautet:

„(5) Die Beschwerdekommission verfaßt jährlich
bis zum 1. März einen Bericht über ihre Tätigkeit
und ihre Empfehlungen im abgelaufenen Jahr.
Diese Berichte sind vom Bundesminister für Lan-
desverteidigung zusammen mit einer Stellung-
nahme zu den Empfehlungen der Beschwerdekom-
mission alle zwei Jahre dem Nationalrat vorzule-
gen."

Artikel II

(1) Art. I ist erstmals für die Berichte der
Beschwerdekommission für die Jahre 1988 und
1989 anzuwenden.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Landesverteidigung
betraut.

Waldheim

Vranitzky

206 . Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und öffentlicher Dienst vom
17. April 1989 über die Pauschalierung der
Aufwandersätze im Verfahren vor dem Ver-

waltungsgerichtshof

Auf Grund des § 48 Abs. 1 bis 3, des § 49 Abs. 1,
2 und 4, des § 54 Abs. 2, des § 55 Abs. 1 und des

§ 56 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985,
BGBl. Nr. 10, wird im Einvernehmen mit dem
Hauptausschuß des Nationalrates verordnet:

Artikel I

Die Höhe der nach den §§ 48, 54 Abs. 1 Z 1, 55
Abs. 1 und 56 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes
1985 als Aufwandersatz zu leistenden Pauschalbe-
träge wird wie folgt festgestellt:

A. Zu § 48 Abs. 1 Z 2 und 4, § 55 Abs. 1 und § 56
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985:

1. Ersatz des Aufwandes, der für den
Beschwerdeführer als obsiegende
Partei mit der Einbringung der
Beschwerde verbunden war (Schrift-
satzaufwand) 10 110 S
In Fällen einer Säumnisbeschwerde,
sofern die Voraussetzungen nach
§ 55 Abs. 1 zweiter Satz des Verwal-
tungsgerichtshofgesetzes 1,985
zutreffen, jedoch nur 5 050 S

2. Ersatz des sonstigen Aufwandes, der
für den Beschwerdeführer als obsie-
gende Partei mit der Wahrnehmung
seiner Parteirechte in Verhandlun-
gen vor dem Verwaltungsgerichts-
hof verbunden war (Verhandlungs-
aufwand) 12 650 S

3. Ersatz des Schriftsatzaufwandes in
Fällen der Klaglosstellung, sofern
die Voraussetzungen nach § 56
zweiter Satz des Verwaltungsge-
richtshofgesetzes 1985 zutreffen . . . 7 580 S

B. Zu § 48 Abs. 2 Z 1, 2 und 4 des Verwaltungs-
gerichtshofgesetzes 1985:

4. Ersatz des Aufwandes, der für die
belangte Behörde als obsiegende
Partei mit der Vorlage ihrer Akten
an den Verwaltungsgerichtshof ver-
bunden war (Vorlageaufwand) . . . . 460 S
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5. Ersatz des Aufwandes, der für die
belangte Behörde als obsiegende
Partei mit der Einbringung der
Gegenschrift verbunden war
(Schriftsatzaufwand) 2 300 S

6. Ersatz des sonstigen Aufwandes, der
für die belangte Behörde als obsie-
gende Partei mit der Wahrnehmung
ihrer Parteirechte in Verhandlungen
vor dem Verwaltungsgerichtshof
verbunden war (Verhandlungsauf-
wand) 3 100 S

C. Zu § 48 Abs. 3 Z 2 und 4 des Verwaltungsge-
richtshofgesetzes 1985:

7. Ersatz des Aufwandes, der für einen
Mitbeteiligten als obsiegende Partei
mit der Einbringung einer schriftli-
chen Äußerung zur Beschwerde ver-
bunden war (Schriftsatzaufwand) . . 10 110 S

8. Ersatz des sonstigen Aufwandes, der
für einen Mitbeteiligten als obsie-
gende Partei mit der Wahrnehmung
seiner Parteirechte in Verhandlun-
gen vor dem Verwaltungsgerichts-
hof verbunden war (Verhandlungs-
aufwand) 12 650 S

D. Zu § 54 Abs. 1 Z 1 des Verwaltungsgerichts-
hofgesetzes 1985:

9. Ersatz des Aufwandes, der für die
Partei in den Fällen des § 54 Abs. 1
Z 1 des Verwaltungsgerichtshofge-
setzes 1985 mit dem Antrag auf
Wiederaufnahme des Verfahrens
verbunden war (Schriftsatzauf-
wand) 5 050 S

Artikel II

Die obsiegende Partei hat zur Deckung der mit
dem Aufenthalt am Sitz des Verwaltungsgerichts-
hofes notwendig verbundenen Mehrkosten für Ver-
pflegung und Unterkunft (Aufenthaltskosten)
Anspruch auf ein Verpflegskostenpauschale, dessen
Höhe für je 24 Stunden einheitlich mit 230 S und
auf ein Nächtigungspauschale, dessen Höhe ein-
heitlich mit 380 S festgesetzt wird. Übersteigt die
Dauer des Aufenthaltes am Sitz des Verwaltungs-
gerichtshofes einschließlich der Dauer der Reise
nicht einen Zeitraum von acht Stunden, so besteht

der Anspruch auf das Verpflegskostenpauschale
nur in halber Höhe. Beträgt die Aufenthaltsdauer
einschließlich der Dauer der Reise weniger als fünf
Stunden, so besteht kein Anspruch auf Zuerken-
nung eines Verpflegskostenpauschales.

Artikel III

(1) Die Verordnung des Bundeskanzlers vom
30. Mai 1985, BGBl. Nr. 243, tritt außer Kraft.

(2) In den beim Verwaltungsgerichtshof anhän-
gigen Verfahren, in denen bis zum Inkrafttreten
dieser Verordnung noch keine Entscheidung gefällt
worden ist, sind die Kosten nach den sich aus der
Verordnung ergebenden Pauschbeträgen zu
berechnen.

Ettl

207. Kundmachung des Bundesministers für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom
21. April 1989 über die Aufhebung der Kund-
machung des Landeshauptmannes von Salz-
burg vom 20. August 1987 über die Höchst-
zahl von für das Betreiben des Platzfuhr-
werks-Gewerbes zuzulassenden Kraftfahrzeu-
gen in den Gemeinden Anif, St. Johann im
Pongau und Zell am See durch den Verfas-

sungsgerichtshof

Gemäß § 139 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsge-
setzes wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 8. März 1989, V 206/88-13, die Kundma-
chung des Landeshauptmannes von Salzburg vom
20. August 1987, mit der die Höchstzahlen von für
das Betreiben des Platzfuhrwerks-Gewerbes zuzu-
lassenden Kraftfahrzeugen für die Gemeinden
Anif, St. Johann im Pongau und Zell am See kund-
gemacht werden (verlautbart in der Salzburger
Landeszeitung Nr. 23/1987), als gesetzwidrig auf-
gehoben.

(2) Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai
1989 in Kraft.

Streicher


